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AVG §59 Abs1;

GewO 1973 §77 Abs1 idF 1988/399;

VwRallg;

Rechtssatz

Durch die bloße Bestimmung eines Immissionsgrenzwertes in einer Au;age wird der Konkretisierungsp;icht, ohne daß

im einzelnen bestimmte Maßnahmen, bei deren Einhaltung die Wahrung dieses Grenzwertes zu erwarten ist,

festgelegt werden, nicht entsprochen (Hinweis E 27.10.1987, 87/04/0021).
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